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Nach der Fluggastrechteverordnung (Fluggastrechte-
VO) haben Reisende unter bestimmten Vorausset-
zungen Anspruch auf Ausgleichszahlung gegenüber 
dem Luftfahrtunternehmen, wenn sich der Flug ver-
spätet oder annulliert wird.

❚ 250 € bei allen Flügen über eine Entfernung  
	 von 1500 km oder weniger 

❚ 400 € bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über 	
	 eine Entfernung von mehr als 1500 km und bei allen 	
	 anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 	
	 1500 km und 3500 km
 

❚ 600 € bei allen nicht unter die o. g. Punkte  
	 fallenden Flügen

Das Luftfahrtunternehmen ist jedoch nicht verpflich-
tet, Ausgleichszahlungen zu leisten, wenn es nachwei-
sen kann, dass die Annullierung auf außergewöhn-
liche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht 
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maß-
nahmen ergriffen worden wären.

Flugverspätung aufgrund außergewöhnlichen Umstandes

Eine große Verspätung geht auf außergewöhnliche 
Umstände zurück und befreit damit von der Verpflich-
tung zu einer Ausgleichsleistung, wenn sie durch dem 
Luftverkehrsunternehmen in der gegebenen Situation 
(hier: nach Startabbruch infolge Vogelschlags) mög-
liche und zumutbare Maßnahmen nicht vermieden 
werden konnte.

Das Luftverkehrsunternehmen muss Art, Umfang und 
zeitlichen Ablauf der konkreten Maßnahmen darlegen, 
die es nach dem Eintritt des Ereignisses getroffen hat, 
um den Flug so bald wie möglich durchzuführen.

Die Fluggastrechte-VO begründet jedoch keine  
Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, ohne 
konkreten Anlass Vorkehrungen wie etwa das Vorhal-
ten von Ersatzflugzeugen zu treffen, um den Folgen 
außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können.

Widerrufsrecht bei Heizölbestellung

Ein Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, u. a. nicht bei Fernabsatzverträgen, die 
die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren 
Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die 
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Dies 
betrifft insbesondere Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Aktien und Anteilsscheinen, die von einer 
Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen 
Investmentgesellschaft ausgegeben werden.

Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob dies 
auch für Heizölbestellungen zutrifft. Er kam in seinem 

Urteil vom 17.6.2015 zu dem Entschluss, dass bei 
den o. g. Verträgen der spekulative Charakter den 
Kern des Geschäfts ausmacht. Einen solchen speku-
lativen Kern weist der Ankauf von Heizöl durch den 
Verbraucher jedoch nicht auf. Das Geschäft dient dem 
Verbraucher nicht dazu, durch Weiterveräußerung 
einen finanziellen Gewinn zu erzielen, sondern richtet 
sich typischerweise auf Eigenversorgung durch End-
verbrauch der Ware. 
 
Anmerkung: Wichtig ist, dass das Heizöl sich noch 
nicht im Tank des Bestellers befindet und die Bestel-
lung über Fernkommunikationsmittel (Telefon, Fax, 
E-Mail) erfolgt ist.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
kann ein Ausgleichsanspruch des Darlehensnehmers 
gegen den anderen Ehegatten auch dann bestehen, 
wenn die Ehegatten nicht Gesamtschuldner eines  
Darlehens sind, sondern ein Ehegatte im Interesse 
auch des anderen ein Darlehen aufgenommen hat.

Die Ausgleichsverpflichtung ergibt sich dann aus einer 
entsprechenden konkludenten Vereinbarung der Ehe-
gatten über die Gestaltung des Innenausgleichs. Wenn 
ein Mitglied einer Bruchteilsgemeinschaft Aufwen-
dungen zur Finanzierung des gemeinschaftlichen  
Gegenstandes gemacht hat, entspricht es im Zweifel 
dem Willen der Beteiligten, dass der Vorleistende  
einen anteiligen Erstattungsanspruch gegen die  
übrigen Teilhaber hat.

So haften die Ehegatten auch in diesem Fall im  
Innenverhältnis grundsätzlich zu gleichen Anteilen, 
wenn sich nicht aus Gesetz, einer ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Vereinbarung, Inhalt und 
Zweck des  Rechtsverhältnisses oder aus der beson-
deren Gestaltung des tatsächlichen Geschehens  
etwas anderes ergibt.

Mithaftung des Ehegatten für Zins- und  
Tilgungszahlungen des anderen Ehepartners

Anmerkung: Während intakter Ehe kann die grund-
sätzlich hälftige Beteiligung der Miteigentümer an den 
Belastungen von der ehelichen Lebensgemeinschaft in 
der Weise überlagert werden, dass sich im Innenver-
hältnis zwischen den Ehegatten eine andere Aufteilung 
ergibt. Mit dem Scheitern der Ehe entfällt in der Regel 
der Grund für eine von der hälftigen Ausgleichsregel 
abweichende Gestaltung. Denn nach Aufhebung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft besteht für einen Ehe-
gatten im Zweifel kein Anlass mehr, dem anderen eine 
weitere Vermögensmehrung zukommen zu lassen.

Das bedeutet indessen noch nicht, dass damit ohne 
Weiteres wieder eine hälftige Ausgleichsregelung zum 
Tragen kommt. Es ist vielmehr danach zu fragen, ob an 
die Stelle derjenigen Rechtsbeziehungen, die durch die 
Besonderheiten der ehelichen Lebensgemeinschaft  
geprägt waren, eine andere rechtliche oder tatsächliche 
Ausgestaltung der Verhältnisse tritt, die in ähnlicher 
Weise wie zuvor Einfluss auf das Ausgleichsverhältnis 
nehmen kann. Denkbar sind nämlich auch andere Um-
stände, die als anderweitige Bestimmung einem hälf-
tigen Ausgleichsanspruch eines Ehegatten nach einem 
Scheitern der Ehe entgegenstehen können.

Fehlender Kinderbetreuungsplatz – kein Schadensersatz  
für Verdienstausfall

Nach dem Gesetz hat ein Kind, das das erste Lebens-
jahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in 
einer Tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege.

In einem vom Oberlandesgericht Dresden (OLG) am 
26.8.2015 entschiedenen Fall verlangte eine Mutter 
Schadensersatz, da sie ihre Berufstätigkeit nicht wie 
geplant wieder aufnehmen konnte, da ihrem 2013 
geborenen Sohn kein Platz in einer Kindertagesein-
richtung zur Verfügung stand. 

Die Richter des OLG sprachen der Mutter keinen 
Anspruch auf Schadensersatz zu. Zwar hat die Stadt-
verwaltung die ihr obliegende Amtspflicht, dem Kind 
einen Platz in einer Kindertagesstätte zu verschaffen, 
verletzt. Die Mutter ist jedoch nicht geschützte Dritte 
dieser Amtspflicht und ihr steht kein eigener Anspruch 
auf Verschaffung eines Kindertagesstättenplatzes für 
ihr Kind zu. Der Wortlaut der gesetzlichen Bestim-
mung ist eindeutig. Nach dem unmissverständlichen 
Wortlaut der Vorschrift wird ausdrücklich und allein 
das Kind als Berechtigter genannt.
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Umkleide- und Waschzeiten als Arbeitszeit?

In einem Fall aus der Praxis stritten sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer über die Verpflichtung zur Ver-
gütung von Umkleide- und Waschzeiten. Der für 
das Arbeitsverhältnis gültige Tarifvertrag schreibt 
vor, dass die Dienstkleidung nur im Dienst getragen 
werden darf. Daneben besteht bei dem Unterneh-
men eine Betriebsvereinbarung, die vorschreibt, 
dass die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung 
während der Arbeitszeit zu tragen und die private 
Nutzung zu unterlassen ist. Die mit dem Firmenlogo 
versehene Arbeitskleidung wird vom Unternehmen 
im Betrieb zur Verfügung gestellt und dort auch 
gewaschen.

Der Arbeitnehmer ist der Ansicht, das An- und 
Ablegen der Dienstkleidung gehört zur vergütungs-
pflichtigen Arbeitszeit. Nach seinen Angaben 
beträgt die Umkleidezeit vor und nach der Arbeit 
jeweils fünf Minuten. Bei Arbeitsende wird der 
Umkleidevorgang durch das Duschen unterbrochen, 
weshalb am Arbeitsende insgesamt 15 Minuten 
anzusetzen sind.

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 
haben darauf hingewiesen, dass zwischen den Um-
kleidezeiten und den Zeiten zum Duschen zu diffe-
renzieren ist. Zu den Umkleidezeiten liegt gesicherte 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor. Diese 
sind zu vergüten, wenn das Umziehen fremdnützig im 
Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Dies setzt voraus, 
dass die Dienstkleidung während der Arbeitszeit auf-
grund einer Weisung des Arbeitgebers zu tragen und 
die private Nutzung ausgeschlossen ist. Zur Frage von 
Waschzeiten liegt keine gesicherte höchstrichterliche 
Rechtsprechung vor. Maßgeblich kann sein, ob das 
Duschen fremdnützig ist. Möglicherweise zu vergüten 
sind Waschzeiten, die hygienisch zwingend notwendig 
sind.

Vor diesem Hintergrund haben sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer verständigt, die Umkleidezeiten 
(je 5 Minuten zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende) zu 
vergüten, nicht hingegen die Zeit für das Duschen (10 
Minuten am Arbeitsende). Dieser Vergleich wurde von 
beiden Seiten nicht widerrufen und hat somit Bestand.

„Spätehenklausel“ – Diskriminierung wegen des Alters

Das Bundesarbeitsgericht hatte zu entscheiden, ob 
eine verwendete sog. „Spätehenklausel“ eine Diskrimi-
nierung wegen des Alters darstellt. In dem Fall aus 
der Praxis verlangte die Witwe eines im April 1947 
geborenen und im Dezember 2010 verstorbenen ehe-
maligen Mitarbeiters eines Unternehmens Witwen-
rente. Ihrem verstorbenen Mann waren Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung einschließlich einer 
Witwenversorgung zugesagt worden.

Die maßgebliche Pensionsregelung enthält eine  
„Spätehenklausel“, nach der zusätzliche Voraus- 
setzung für die Zahlung der Witwen-/Witwerrente ist, 
dass der versorgungsberechtigte Mitarbeiter die Ehe 
vor der Vollendung seines 60. Lebensjahres geschlos-
sen hat. Diese Voraussetzung erfüllte der verstorbene 
Ehemann nicht. Die Ehe war erst am 8.8.2008 ge-
schlossen worden. Das Unternehmen weigerte sich aus 
diesem Grund, an die Witwe eine Rente zu zahlen.

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ist die 
„Spätehenklausel“ gemäß des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) unwirksam. Der verstorbene 
Ehemann wurde durch die „Spätehenklausel“ unmit-
telbar wegen des Alters benachteiligt. Das AGG lässt 
jedoch bei den betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit Unterscheidungen nach dem Alter unter 
erleichterten Voraussetzungen zu.

Sie erfasst, soweit es um Altersgrenzen als Vorausset-
zung für den Bezug von Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung geht, nur die Alters- und Invaliditäts-
versorgung und nicht die Hinterbliebenenversorgung 
und damit auch nicht die Witwen-/Witwerversorgung. 
Die „Spätehenklausel“ führt zu einer übermäßigen 
Beeinträchtigung der legitimen Interessen der versor-
gungsberechtigten Arbeitnehmer.
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Ein Ladenbesitzer muss auch nach Geschäftsschluss 
dafür Sorge tragen, dass seine Einkaufswagen sicher 
abgestellt sind. Einkaufswagen sind so zu sichern, 
dass sie von Unbefugten nicht benutzt und auch 
nicht selbstständig wegrollen können. Das haben die 
Richter des Oberlandesgerichts Hamm in ihrem Urteil 
vom 18.8.2015 entschieden.  

In einem Fall aus der Praxis befuhr ein Autofahrer mit 
seinem Pkw eine Straße und stieß vor einem Lebens-
mittelmarkt mit einem Einkaufswagen zusammen, der 
nach der Darstellung des Autofahrers kurz vor dem 
Vorbeifahren des Fahrzeugs unvermittelt auf die Straße 
gerollt war. Seinen Fahrzeugschaden in Höhe von  
ca. 5.400 € hat der Autofahrer von dem Lebensmittel-
marktbesitzer unter dem Gesichtspunkt einer Verkehrs- 
sicherungspflichtverletzung ersetzt verlangt. Die Scha-
densersatzklage war zu 80 % erfolgreich.   

In der Urteilsbegründung stellte das Gericht klar, 
dass der Marktbetreiber haftet, weil er die ihm oblie-
gende Verkehrssicherungspflicht verletzt hatte. Auch 
nach Geschäftsschluss hat er für das sichere Abstellen 
der Einkaufswagen vor seinem Geschäft Sorge zu 
tragen. Dabei muss er der unbefugten Benutzung 
durch Dritte oder dem selbstständigen Wegrollen  
der Einkaufswagen entgegenwirken.  

Die tatsächlich ergriffenen Sicherungsmaßnahmen 
waren unzureichend, weil die Einkaufswagen ledig-
lich mittels einer durch sie geführten, unverschlos-
senen Kette verbunden gewesen waren. Eine weiter-
gehende Sicherung und auch ein die Wagen 
verbindendes Pfandsystem gab es nicht.

Schleudert das Mähwerk eines Traktors bei Mähar-
beiten an einer Bundesstraße ein Holzstück auf die 
Fahrbahn, durch das ein vorbeifahrendes Fahrzeug 
beschädigt wird, kann dies ein unabwendbares Er-
eignis sein, für das dem Fahrzeugeigentümer kein 
Schadensersatzanspruch zusteht. Das hat das Ober-
landesgericht Hamm in seinem Urteil am 3.7.2015 
entschieden.

Im entschiedenen Fall befuhr eine Fahrerin mit einem 
Pkw eine Bundesstraße. An dem Straßenabschnitt 
führte ein Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau 
Mäharbeiten durch. Zum Einsatz kam ein Traktor mit 
Mähausleger, Schlegelmähkopf und Kettenschutz. 
Nach der Darstellung des Fahrzeughalters schleuderte 
das Mähwerk ein Holzstück auf die Fahrbahn, durch 
welches sein vorbeifahrendes Fahrzeug an der linken 
Seite einen für ca. 680 € instand zu setzenden Schaden 
erlitt und forderte Schadensersatz. Diesen hat das 
Oberlandesgericht Hamm abgelehnt, weil das infrage 
stehende Unfallgeschehen – wenn es sich so ereignet 
hat, wie vorgetragen – ein unabwendbares Ereignis 
ist, für welches das Land nicht haftet.

Bei Mäharbeiten an einer Straße hat der zuständige 
Baulastträger zum Schutz der Verkehrsteilnehmer die-
jenigen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die mit 
vertretbarem Aufwand zu einem verbesserten Schutz 
führen. Beim Einsatz von Mähgeräten, die selbst über 
Sicherheitseinrichtungen verfügten, nach denen ein 
Schadenseintritt unwahrscheinlich ist, fordert die 
Rechtsprechung grundsätzlich keine weitergehenden 
Sicherungsmaßnahmen, wenn umfangreiche Mähar-
beiten auszuführen sind.

Haftung bei Autokollision mit  
„herrenlosem“ Einkaufswagen

Schäden durch Mäh- 
arbeiten können unab- 
wendbar sein
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Schmerzensgeld für ausrutschenden Mieter

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf am 
7.11.2014 entschiedenen Fall wurde in einem Miets-
haus der Keller und das Treppenhaus feucht gewischt. 
Ein Mieter ging in den Keller und rutschte dort auf 
dem feuchten Fußboden aus. Er sah darin eine Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht und forderte vom 
Vermieter Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Die Richter verneinten diesen Anspruch, da ein 
Mieter immer mit einer Befeuchtung des Bodens 

rechnen muss. Sowohl mit einer planmäßigen Be-
feuchtung des Bodens durch Reinigungsmaßnahmen 
als mit einer unplanmäßigen durch andere Nutzer 
(z.B. nasse Schuhe, abtropfende Regenschirme) hat 
ein Mieter zu rechnen. Darauf muss er sich einstellen 
und auf etwaige Gefahrenquellen achten. Er kann 
nicht darauf vertrauen, dass der Boden nach jedem 
Wischvorgang sofort getrocknet oder eine nasse 
Fläche mit einem Warnschild versehen wird.

Änderungskündigung zur Streichung von Urlaubs- und  
Weihnachtsgeld aufgrund höheren Stundenlohnes

Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber 
aufgrund des ab 1.1.2015 maßgeblichen Mindest-
lohns bisher zusätzlich zu einem Stundenlohn unter- 
halb des Mindestlohns gezahltes Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld streichen will, ist unwirksam. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG)  
in mehreren Urteilen entschieden.

In den zugrunde liegenden Arbeitsverträgen ist 
neben dem Stundenlohn eine von der Betriebszuge-
hörigkeit abhängige Sonderzahlung zum Jahresende 
in Höhe eines halben Monatsentgelts, teilweise mit 
Kürzungsmöglichkeit im Falle von Krankheitszeiten, 
sowie ein zusätzliches Urlaubsgeld für die Zeit ge-
währten Urlaubs und eine Leistungszulage vereinbart. 
Durch eine Änderungskündigung sollten diese  
Leistungen gestrichen und stattdessen ein Stunden-
lohn in Höhe des Mindestlohns bzw. geringfügig 
darüber gezahlt werden.  

Die Änderungskündigungen sind unwirksam. 
Jedenfalls bei dem zusätzlichen Urlaubsgeld, 
abhängig von der Vertragsgestaltung auch bei 
der Sonderzuwendung, handelte es sich in den 
vorliegenden Fällen um Leistungen, die nicht 
im engeren Sinne der Bezahlung der Arbeits-
leistung dienten, sondern um eine zusätzliche 
Prämie. Diese können nicht auf den Mindestlohn 
angerechnet werden, sondern stehen den Beschäf-
tigten zusätzlich zu. Eine Änderungskündigung 
zwecks Streichung dieser Leistungen setzt voraus, 
dass andernfalls der Fortbestand des Betriebes mit 
den vorhandenen Arbeitsplätzen gefährdet ist.   

Anmerkung: In einem darüber hinaus auf Zahlung 
der Leistungszulage gerichteten Fall hat das LAG 
entschieden, dass diese auf den Mindestlohn an-
gerechnet werden dürfen und nicht zusätzlich zum 
Mindestlohn zu zahlen ist.
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Fahrten ohne festen oder gewöhnlichen Arbeitsort  
sind Arbeitszeit und keine Ruhezeit

Die Fahrten, die Arbeitnehmer ohne festen oder ge-
wöhnlichen Arbeitsort zwischen ihrem Wohnort und 
dem Standort des ersten und des letzten Kunden des 
Tages zurücklegen, stellen keine Ruhezeit, sondern 
Arbeitszeit dar.   

Dieses entschieden die Richter des Europäischen 
Gerichtshofs in ihrem Urteil vom 10.9.2015. In einer 
Unionsrichtlinie ist die Arbeitszeit als jede Zeitspanne 
definiert, während deren ein Arbeitnehmer gemäß 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfü-
gung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt. Jede Zeitspanne, die keine Arbeitszeit ist, 
gilt als Ruhezeit.  

Den Richtern des Europäischen Gerichtshofs zur 
Entscheidung lag folgender Sachverhalt vor: Bei einem 
spanischen Unternehmen angestellte Techniker instal-
lieren und warten Sicherheitsvorrichtungen in Häusern 
sowie industriellen und gewerblichen Einrichtungen 
in dem ihnen zugewiesenen Gebiet, sodass sie keinen 
festen Arbeitsort haben. Den Arbeitnehmern steht 

jeweils ein Firmenfahrzeug zur Verfügung, um täglich 
von ihrem Wohnort zu den verschiedenen Arbeits-
orten und am Ende des Tages zurück nach Hause zu 
fahren. Die Entfernung zwischen dem Wohnort der 
Arbeitnehmer und ihren Einsatzorten kann beträcht-
lich variieren und manchmal über 100 Kilometer bzw. 
bis zu drei Stunden betragen.  

In ihrem Urteil führten die Richter aus, dass die 
Fahrzeit, die Arbeitnehmer, die keinen festen oder 
gewöhnlichen Arbeitsort haben, für die täglichen 
Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem Standort 
des ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber be-
stimmten Kunden aufwenden, Arbeitszeit im Sinne der 
Richtlinie darstellt. Nach Ansicht des Gerichtshofs ist 
bei Arbeitnehmern, die sich in einer solchen Situation 
befinden, anzunehmen, dass sie während der gesam-
ten Fahrzeit ihre Tätigkeiten ausüben oder ihre Aufga-
ben wahrnehmen. Die Fahrten der Arbeitnehmer zu 
den von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden sind 
das notwendige Mittel, um an den Standorten dieser 
Kunden technische Leistungen zu erbringen.

Lesbarkeit ist zwingende Voraussetzung für die  
Gültigkeit eines Testaments

Ein eigenhändig geschriebenes Testament muss lesbar 
sein, um wirksam die Erbfolge zu regeln. Das Schleswig-
Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat das Schrei-
ben einer „alten Dame“, das sich auch mithilfe einer 
Schriftsachverständigen nicht vollständig entziffern 
ließ, nicht als wirksames Testament angesehen.

Ein nicht lesbares Schriftstück genügt nicht den  
Anforderungen an die Form eines wirksamen  
Testaments. Ein Testament kann durch eigenhändige  
und unterschriebene Erklärung errichtet werden.  

Die Eigenhändigkeit der Errichtung setzt voraus, dass 
der erklärte Wille in vollem Umfang aus dem Ge-
schriebenen hervorgeht. Zwingende Formvoraus- 
setzung ist damit die Lesbarkeit der Niederschrift.  
Da das im entschiedenen Fall vorgelegte Schriftstück 
aufgrund seiner Unleserlichkeit bereits kein form- 
gültiges Testament darstellt, war vom Gericht nicht  
weiter zu untersuchen, ob die Erblasserin wegen  
Demenz oder Leseunfähigkeit testierunfähig war  
und ob das Schriftstück überhaupt von ihr stammte.
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Dass es beim winterlichen Betrieb eines Selbstbedie-
nungswaschplatzes durch betriebsbedingt verspritztes 
Wasser zu einer – mit vertretbarem Aufwand – nicht 
zu verhindernden Glättebildung kommen kann, ist  
allgemein bekannt. Auf diese Gefahr muss ein Kunde 
deswegen nicht hingewiesen werden. Zu diesem  
Urteil kam das Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 
5.10.2015.  

Geklagt hatte eine Pkw-Fahrerin, die im Februar 2013 
bei Temperaturen im Bereich des Gefrierpunktes eine 
nahe liegende Selbstbedienungs-Autowaschanlage 
aufsuchte, um dort ihr Fahrzeug selbst zu waschen. 
Nachdem sie ihr Auto mittels einer Waschbürste ge-
reinigt hatte, stürzte sie auf dem Weg zu einem Müll-
eimer ca. 1 m vor ihrem Fahrzeug, nach ihrer Darstel-
lung, weil beim Reinigen verlaufenes Waschwasser 
zwischenzeitlich an einzelnen Stellen gefroren war. Sie 
erlitt Frakturen an einem Lendenwirbel und der linken 
Hand und musste operativ versorgt werden. Unter 
dem Gesichtspunkt einer Verkehrssicherungspflicht-
verletzung verlangte die Frau von dem Waschplatzbe-
treiber Schadensersatz.  

„Eingeschränkte“ Verkehrssicherungspflichten beim winterlichen 
Betrieb eines Selbstbedienungswaschplatzes

Die Richter des OLG konnten aufgrund der konkreten 
Umstände keine Verkehrssicherungspflichtverletzung 
des Betreibers feststellen. Zwar trifft einen Betreiber  
einer Waschanlage grundsätzlich eine Verkehrssiche-
rungspflicht im Hinblick auf betriebsbedingte Gefah-
renquellen, an deren Erfüllung insbesondere im Winter 
erhöhte Anforderungen zu stellen sind.  

Im vorliegenden Fall bestand jedoch die Besonderheit, 
dass bei einem Waschplatz in Selbstbedienung eine 
Glatteisbildung nicht durch Regen oder Schnee, sondern 
durch überfrierendes Waschwasser infrage stehe. Die 
Verkehrssicherungspflicht des Betreibers geht nicht so 
weit, dass er bei fortlaufender Nutzung des Wasch-
platzes und winterlichen Temperaturen während oder 
nach jeder SB-Wäsche Maßnahmen zur Verhinderung 
stellenweiser Blitzeisbildung zu treffen hat. 

Anmerkung: Das Urteil des OLG ist nicht rechts- 
kräftig. Die Revision wurde zum Bundesgerichtshof  
zugelassen (Az. VI ZR 413/15).

Verwendung der Formulierung „Vollzeit beschäftigt“  
im Arbeitsvertrag

Die Formulierung „Vollzeit beschäftigt“ in einem Arbeits-
vertrag, darf der durchschnittliche Arbeitnehmer so 
verstehen, dass die regelmäßige Dauer der Arbeitszeit 
– unter Zugrundelegung einer Fünf-Tage-Woche und 
der im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen 8 Stunden 
arbeitstäglich – 40 Wochenstunden nicht übersteigt.

Soll hingegen mit der Formulierung „in Vollzeit“ die 
nach geltendem Recht zulässige Höchstgrenze der 
Arbeitszeit ganz oder teilweise ausgeschöpft werden, 
muss dies durch eine konkrete Stundenangabe oder 
zumindest eine hinreichend bestimmte Bezugnahme 

auf den arbeitsschutzrechtlich eröffneten Arbeitszeit-
rahmen klar und deutlich zum Ausdruck gebracht 
werden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 25.3.2015.

Steht fest, dass Überstunden auf Veranlassung des 
Arbeitgebers geleistet worden sind, kann aber der 
Arbeitnehmer seiner Darlegungs- und Beweislast für 
jede einzelne Überstunde nicht in jeder Hinsicht genü-
gen, darf das Gericht den Mindestumfang geleisteter 
Überstunden schätzen.
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Beschäftigte sind auf dem unmittelbaren Weg von 
und zur Arbeit gesetzlich unfallversichert. Erforderlich 
ist allerdings ein sachlicher Zusammenhang zwischen 
dem unfallbringenden Weg und der versicherten  
Tätigkeit. Biegt der Versicherte vom unmittelbaren 
Weg falsch ab, so ist dies unschädlich, solange er am 
Fahrziel festhält und den Weg zur oder von der Arbeit 
durch den (verkehrsbedingten) Abweg nur unwesent-
lich verlängert. Dies entschied das Hessische Landes-
sozialgericht (LSG) in seinem Urteil vom 1.9.2015.  

Im entschiedenen Fall wurde ein als Lagerist tätiger 
Mann aushilfeweise in einem anderen Lager seines 
Arbeitgebers eingesetzt. Infolge eines verkehrswid-
rigen Wendemanövers verunglückte er auf einer vier-
spurigen Bundesstraße. Der Unfallort befindet sich 
nicht auf dem unmittelbaren Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsstelle.  

Unfall auf dem Weg zur Arbeit

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung als 
Arbeitsunfall ab, da sich der Mann zum Unfallzeit-
punkt auf einem unversicherten Weg befand, ohne 
dass hierfür betriebliche oder verkehrstechnische 
Gründe erkennbar waren. Der Verunglückte erklärte, 
dass er wegen eines Staus eine andere Route gewählt 
und sich bei schwierigen Licht- und Wetterverhältnis-
sen verfahren hatte.   

Die Richter des LSG gaben ihm recht. Verfährt sich ein 
Versicherter, bleibt er auch auf dem Abweg unfallver-
sichert. Dies gilt jedenfalls so weit aufgrund objektiver 
Umstände davon auszugehen ist, dass die Handlungs-
tendenz unverändert darauf gerichtet gewesen ist, 
den Arbeitsplatz zu erreichen. Eine verminderte Auf-
merksamkeit ist insoweit unerheblich. Auch bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen, wenn sich der Auto-
fahrer wegen Dunkelheit, Nebel oder schlechter  
Beleuchtung verfährt.

Keine Haftung bei Gefälligkeit

Bei unentgeltlicher Hilfeleistung im Rahmen eines 
Gefälligkeitsverhältnisses kommt dem Gefälligen 
eine Begrenzung der Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit zugute, wenn es sich um eine typisch 
alltägliche und unentgeltliche Gefälligkeit unter Nach-
barn handelt und ein Schaden im Zusammenhang mit 
den bei der Ausübung der Gefälligkeit eigentümlichen 
Gefahren entsteht, der durch eine Versicherung des 
Geschädigten abgedeckt ist. Das gilt unabhängig 
davon, ob der Schädiger über eine Privathaftpflicht-
versicherung verfügt.

Der Gefällige handelt nach einer Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Koblenz vom 7.7.2015 nicht grob 
fahrlässig, wenn er wie im entschiedenen Fall nach 

dem Wässern des Gartens seines Nachbarn mit einem 
an der Außenzapfstelle des nachbarlichen Hauses 
montierten Wasserschlauch nur die am Schlauch be-
findliche Spritze zudreht, ohne die Wasserzufuhr abzu-
stellen. Er muss nicht damit rechnen, dass nach einem 
Lösen des unter Wasserdruck stehenden Schlauchs 
aus der Spritze Leitungswasser in das Gebäude des 
Nachbarn eindringt und zu Beschädigungen im Unter-
geschoss führt.

Anmerkung: Ähnlich entschied auch das Oberlan-
desgericht Celle in seinem Urteil vom 3.4.2014, in 
dem ein Handwerker unentgeltlich eine zusätzliche 
Arbeit nebenbei, die in keinem Zusammenhang mit 
den beauftragten Arbeiten stand, erledigte.
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Die Bundesregierung legte am 7.9.2015 den „Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts“ vor. Der Entwurf ist  
jedoch nach wie vor als deutliche Verschlecht-
erung gegenüber dem aktuell noch geltenden 
Recht einzuordnen. Hier die vorläufig geplanten  
Regelungsinhalte des Gesetzentwurfs im Einzelnen:

1. Begünstigtes Vermögen: Das bisherige Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht sieht eine Verschonung 
vor, wenn das Betriebsvermögen einen Verwaltungs-
vermögensanteil von bis zu 50 % erreicht. Zukünftig 
soll nach dem Entwurf nur das sog. begünstigte Ver-
mögen verschont werden – also ein Vermögen, das 
überwiegend seinem Hauptzweck nach einer gewerb-
lichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaft-
lichen Tätigkeit dient. Damit sollen Gestaltungsmög-
lichkeiten wie das Ausnutzen von 50 % Verwaltungs- 
vermögen auf jeder Firmenebene (sogenannte Kaska-
deneffekte in Beteiligungsgesellschaften) ausgeschlossen 
werden. Hierzu liegt aber vom Bundesrat bereits ein 
alternativer, konkretisierender Vorschlag zum Verwal-
tungsvermögen vor.

2. Verschonungsregeln: Wie im bisher geltenden 
Recht wird das begünstigte Vermögen nach Wahl des 
Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von der Erbschaft 
und Schenkungsteuer befreit, wenn bestimmte  
Voraussetzungen erfüllt sind:

Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung in 
Höhe von 85 % des begünstigten Vermögens, muss 
er den Betrieb mindestens 5 Jahre fortführen (Behal-
tensfrist) und nachweisen, dass die Lohnsumme inner-
halb dieser Zeit nach dem Erwerb insgesamt 400 % 
der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet (Lohn-
summenregelung). Bei der Wahl der vollständigen  
Befreiung von der Erbschaftsteuer muss der Erwerber 
die Behaltensfrist von 7 Jahren einhalten und nach-
weisen, dass er insgesamt die Lohnsumme von 700 % 
in dieser Zeit nicht unterschreitet.

Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Reform des  
Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts vor

3. Kleine Unternehmen: Betriebe mit bis zu  
20 Beschäftigten waren bisher von der Lohnsummen-
regelung unabhängig von ihrer Größe gänzlich aus- 
genommen. In Zukunft soll gelten: 

❚ Bei Unternehmen mit bis zu 3 Beschäftigten wird auf 	
	 die Prüfung der Lohnsummenregelung verzichtet.

❚ Bei Unternehmen mit 4 bis 10 Beschäftigten gilt, 	
	 dass bei einer Behaltensfrist von mindestens 5 Jahren 
 	 die Lohnsumme 250 % der Ausgangslohnsumme 	
	 nicht unterschreiten darf. Bei einer Behaltensfrist von 	
	 mindestens 7 Jahren darf die Lohnsumme 500 % 	
	 nicht unterschreiten.

❚ Bei Unternehmen mit 11 bis 15 Beschäftigten gilt, 	
	 dass bei einer Behaltensfrist von mindestens 5 Jahren 	
	 die Lohnsumme 300 % der Ausgangslohnsumme 	
	 nicht unterschreiten darf. Bei einer Behaltensfrist von 	
	 mindestens 7 Jahren darf die Lohnsumme 565 % 	
	 nicht unterschreiten.

❚ Beschäftigte in Mutterschutz oder Elternzeit, Lang-	
	 zeiterkrankte und Auszubildende werden nicht mit	
	 gerechnet.

4. Große Betriebsvermögen: Nach dem derzei-
tigen Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gelten 
die Verschonungsregeln auch bei der Übertragung 
von großen Betriebsvermögen, ohne dass geprüft 
wird, ob es überhaupt einer Verschonung bedarf. 
Diese Verschonungsregeln waren vom Verfassungs-
gericht verworfen worden. 

Beim Erwerb großer Vermögen über 26 Millionen € 
wird daher ein Wahlrecht zwischen einer Verschonungs-
bedarfsprüfung und einem Verschonungsabschlag 
eingeführt. Bei der Verschonungsbedarfs-prüfung hat 
der Erwerber nachzuweisen, dass er nicht in der Lage 
sein würde, die Steuerschuld mit anderem als Betriebs-
vermögen zu zahlen. „Genügt dieses Vermögen nicht, 
um die Erbschaft- oder Schenkungsteuer betrags- 
mäßig zu begleichen, wird die Steuer insoweit er- 
lassen“, heißt es in dem Entwurf. 
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Alternativ zur Verschonungsbedarfsprüfung ist ein 
Verschonungsabschlag möglich. Dabei beträgt der 
Abschlag 85 % bei einer Haltefrist von 5 Jahren bezie-
hungsweise 100 % bei einer Haltefrist von 7 Jahren. 
Bei Vermögen über 26 Millionen € sinkt der Abschlag 
schrittweise (Verschonungsabschmelzmodell). 

Ab 116 Millionen € gilt ein einheitlicher Verscho-
nungsabschlag von 20 % bei einer Haltedauer von  
5 Jahren (bei 7 Jahren 35 %). Für Familienunter- 
nehmen mit bestimmten gesellschaftsvertraglichen 

Voraussetzungen können andere Beträge gelten. Die 
Prüfschwelle erhöht sich auf 52 Millionen €, wenn  
bestimmte qualitative Merkmale in den Gesellschafts- 
verträgen oder Satzungen vorliegen.

Bitte beachten Sie! Der Gesetzentwurf ist noch im 
Beratungsstadium, die Details noch vielfach umstritten. 
Dazu liegen auch Korrekturvorschläge des Bundesrates 
vor. Über die genauen Regelungen informieren wir Sie 
bei Vorliegen konkreter Informationen.

„Lockangebot“ beim Internethandel

Ein Händler, der auf der Angebotsseite seines Online-
Shops ein Elektrofahrrad mit dem Hinweis „nur noch 
wenige Exemplare auf Lager“ und einer in Aussicht 
gestellten Lieferzeit von 2–4 Tagen anbietet, handelt 
wettbewerbswidrig, wenn er das beworbene Rad 
weder selbst noch abrufbar bei einem Dritten zur 
Lieferung innerhalb der beworbenen Lieferfristen 
vorrätig hat. Das haben die Richter des Oberlandes-
gerichts Hamm (OLG) in ihrem Urteil vom 11.8.2015 
entschieden.

In dem Rechtstreit ging es um zwei Unternehmen, die 
beide über Online-Shops unter anderem Elektrofahr-
räder vertreiben. Im Dezember 2014 bot das Unter-
nehmen „A“ Elektrofahrräder mit dem Hinweis an, 
dass „nur noch wenige Exemplare auf Lager“ seien 
und die Lieferzeit ca. 2–4 Werktage betrage. Auf eine 
vom Unternehmen „B“ veranlasste Kunden-Online-
Bestellung zu einem Modell teilte die Firma „A“ mit, 
das bestellte Rad nicht auf Lager zu haben, aber im 

Januar das 2015er–Modell zu bekommen und fragte 
an, wie verfahren werden solle. Die Firma „B“ sah das 
Internetangebot als unzulässige Lockvogelwerbung an 
und nahm den Anbieter auf Unterlassung in Anspruch.

Das OLG stellte fest, dass das Internetangebot gegen 
das Verbot von Lockangeboten verstößt. Einem Un-
ternehmer, der bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen in einem angemessenen Zeitraum 
nicht in angemessener Menge zur Verfügung 
stellen kann, ist es untersagt, diese Waren 
oder Dienstleistungen zu einem bestimmten 
Preis anzubieten, ohne den Kunden auf sei-
nen fehlenden Warenvorrat hinzuweisen. Das 
Verbot gilt auch für Produktpräsentationen im 
Internet, mit denen ein Kunde zur Abgabe eines 
konkreten Angebots aufgefordert werden soll. 
Dieses Verbot wurde von dem Unternehmen „A“ mit 
dem infrage stehenden Internetangebot verletzt.
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Diskriminierungsschutz für schwangere Frauen

Die Kündigung einer schwangeren Frau ohne Zustim-
mung der Arbeitsschutzbehörde kann eine verbotene 
Benachteiligung wegen des Geschlechts darstellen 
und den Arbeitgeber zur Zahlung einer Geldentschä-
digung verpflichten. Dies hat das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg (LAG) mit seinem Urteil vom 
16.9.2015 entschieden.

In dem entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber die 
bei ihm beschäftigte Arbeitnehmerin bereits während 
der Probezeit gekündigt. Diese Kündigung hatte das 
Arbeitsgericht in einem vorangegangenen Kündigungs-
schutzverfahren nach dem Mutterschutzgesetz für 
unwirksam erklärt, weil die Frau ihrem Arbeitgeber 
gleich nach der Kündigung unter Vorlage des Mutter-

passes mitgeteilt hatte, dass sie schwanger ist und der 
Arbeitgeber keine Zustimmung der Arbeitsschutzbe-
hörde zur Kündigung eingeholt hatte. Einige Monate 
später kündigte der Arbeitgeber ein weiteres Mal 
ohne Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde.

Durch die erneute Kündigung wurde die Schwangere 
nach Auffassung des LAG wegen ihres Geschlechts 
benachteiligt. Der Einwand des Arbeitgebers, er habe 
angenommen, die Schwangerschaft sei bereits been-
det, hat das Gericht für unberechtigt gehalten. Es hätten 
keine Anhaltspunkte für ein Ende der Schwanger-
schaft vorgelegen; auch sei die Frau nicht verpflichtet 
gewesen, den Arbeitgeber stets von dem Fortbestand 
der Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Vermieter 
die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die 
Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten 
soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieter- 
höhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach  
der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden.

Bei Erhöhungen nach der o. g. Regelung darf sich die 
Miete innerhalb von 3 Jahren nicht um mehr als 20 % 
erhöhen (Kappungsgrenze). Der Prozentsatz beträgt 
15 %, wenn die ausreichende Versorgung der Bevöl-
kerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer  
Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete 
bestimmt sind. Die Landesregierungen werden  
ermächtigt, diese durch Rechtsverordnung für die 
Dauer von jeweils höchstens 5 Jahren zu bestimmen.

Rechtmäßigkeit der Kappungsgrenzen- 
Verordnung bei Vermietung

Die Berliner Kappungsgrenzen-Verordnung setzte die 
Kappungsgrenze für das gesamte Stadtgebiet herab. 
Dagegen klagte ein Vermieter mit Mietwohnungen in 
Berlin-Wedding. Er hält die Berliner Kappungsgrenzen-
Verordnung insbesondere deswegen für unwirksam, 
weil diese die Kappungsgrenze für das gesamte Stadt-
gebiet Berlins herabsetzt, obwohl nicht in allen Stadt-
teilen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet ist.

Der Bundesgerichtshof kam in seiner Entscheidung  
vom 4.11.2015 zu dem Entschluss, dass die Kappungs- 
grenzen-Verordnung auf einer verfassungsmäßigen  
Ermächtigungsgrundlage beruht, den gesetzlichen 
Rahmen nicht überschreitet und den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen genügt. Insbesondere verstößt 
sie nicht gegen die im Grundgesetz verbürgte Eigen-
tumsgarantie.
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Schneeräumpflicht bei einseitigen Gehwegen

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat 
in seinem Urteil vom 10.11.2015 klargestellt, dass 
eine Bestimmung, derzufolge bei einseitigen Gehwe-
gen nur die Anlieger reinigungs-, räum- und streu-
pflichtig sind, auf deren Seite der Gehweg verläuft, 
wirksam ist.

Nach Auffassung der Richter ist es mit höherrangigem 
Recht vereinbar, dass die Gemeinde von der ihr im 
Landesstraßengesetz eingeräumten Möglichkeit 

keinen Gebrauch gemacht hat, auch den Anliegern 
der gegenüberliegenden Straßenseite teilweise die 
Reinigungs-, Räum- und Streupflicht für einseitige 
Gehwege aufzuerlegen. Insbesondere sei es nicht 
objektiv willkürlich, allein den Direktanliegern die 
Reinigungs-, Räum- und Streupflicht aufzuerlegen, da 
diese als Angrenzer dem Gehweg nicht nur räumlich 
näher lägen, sondern durch ihn auch die größeren 
Vorteile hätten. 

In der Praxis übernehmen Makler häufig die Verkaufs-
gespräche bei einem Immobiliengeschäft. Dabei ist zu 
beachten, dass u. U. auch der Verkäufer für Falschaus-
sagen des Maklers haften kann. So ist nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch eine Zurechnung des Verhaltens 
eines Maklers möglich, wenn er mit Wissen und Wol-
len des Verkäufers als sein Repräsentant auftrat und 
im Rahmen der Erfüllung von Aufgaben tätig wurde, 
die typischerweise dem Verkäufer obliegen.

In einem vor dem Bundesgerichtshof (BGH) entschie-
denen Fall wurde ein Einfamilienhaus zu einem Preis 
von 190.000 € verkauft. In dem Kaufvertrag ist die 
Haftung für Mängel ausgeschlossen. Hiervon unbe-
rührt ist die Haftung wegen Vorsatz oder Arglist.

Die Verkäufer haben das Haus selbst bewohnt. In dem 
Exposé, das dem Käufer von der Maklerin überlassen 
wurde, heißt es: „Das ehemalige Austragshaus von 
1868 wurde seit 1986 liebevoll renoviert, u. a.: (…) 
komplette fachmännische Trockenlegung des gesamten 
Hauses (…).“

Haftung des Grundstückverkäufers für  
Falschangaben des Maklers

Bei der Renovierung des Hauses stellten die Käufer 
Feuchtigkeit an einigen Wänden sowie Schimmelbefall 
in Räumen des Obergeschosses fest. Die Käufer ver-
langten den Ersatz entstandener Aufwendungen in 
Höhe von ca. 17.800 € und die Feststellung der  
Ersatzpflicht des Verkäufers für sämtliche weiter ent-
standene oder noch entstehende Schäden sowie die 
Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten.

In dem Verfahren stellte sich heraus, dass die im Exposé 
angegebene Zusicherung der kompletten fachmän-
nischen Trocknung falsch war. Für diese Falschangabe 
haftet der Verkäufer. Dieser wiederum erklärte, dass 
vor Kaufvertragsschluss die falsche Zusicherung der 
Trockenlegung richtiggestellt wurde.

Die BGH führte in seiner Entscheidung vom 22.7.2015 
aus, dass die Vorinstanz prüfen muss, ob der Verkäu-
fer selbst vorsätzlich handelte, indem er etwa dem 
Makler gegenüber falsche Angaben machte, oder ob 
der Makler vorsätzlich eine falsche Erklärung über den 
Umfang der Trockenlegung abgegeben hatte und sich 
der Verkäufer dies zurechnen lassen musste.



AUSGABE 04 / 2015SEITE 14

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) vom 17.9.2015  müssen Luftfahrtunterneh-
men Fluggästen auch bei Annullierung eines Fluges 
wegen unerwarteter technischer Probleme Ausgleich 
leisten. Im Fall der Annullierung des Fluges ist das 
Luftfahrtunternehmen nach dem Unionsrecht ver-
pflichtet, den betroffenen Fluggästen Betreuungs- 
und Ausgleichsleistungen (je nach Entfernung zwi-
schen 250 und 600 €) zu erbringen.

Es ist allerdings dann nicht zu einer solchen Aus-
gleichszahlung verpflichtet, wenn es nachweisen 
kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche 
Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hät-
ten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maß-
nahmen ergriffen worden wären.

Grundsätzlich können technische Probleme tatsäch-
lich zu den außergewöhnlichen Umständen zählen. 
Die Umstände im Zusammenhang mit dem Auftreten 
dieser Probleme können jedoch nur dann als „außer-
gewöhnlich“ eingestuft werden, wenn sie ein Vor-
kommnis betreffen, das nicht Teil der normalen Aus-
übung der Tätigkeit des betroffenen Luftfahrt- 
unternehmens ist und aufgrund seiner Natur oder 
Ursache von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen ist. 
So verhält es sich nach Auffassung des Gerichtshofs 
u. a. dann, wenn der Hersteller der Maschinen oder 
eine zuständige Behörde entdeckte, dass diese  
bereits in Betrieb genommenen Maschinen einen 
versteckten Fabrikationsfehler aufweisen, der die 
Flug-sicherheit beeinträchtigt. 

Da jedoch der Betrieb von Flugzeugen unausweich-
lich technische Probleme mit sich bringt, sehen sich 
Luftfahrtunternehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit ge-
wöhnlich solchen Problemen gegenüber. Im Hinblick 
hierauf können technische Probleme, die sich bei der 
Wartung von Flugzeugen zeigen oder infolge einer 
unterbliebenen Wartung auftreten, als solche keine 
„außergewöhnlichen Umstände“ darstellen – so die 
EuGH-Richter.

Das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) hat ein 
Krankenhaus verurteilt, einem Kind wegen einer zu 
spät erkannten Hirnhautentzündung Schmerzensgeld 
zu zahlen und Schadensersatz zu leisten.

Im entschiedenen Fall wurde ein 5 Jahre alter Junge 
mit Schüttelfrost und hohem Fieber in das Kranken-
haus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. 
Die Ärzte leiteten eine Infusionstherapie ein. Der  
Zustand des Kindes besserte sich jedoch nicht. Im 
Laufe des Abends und der Nacht erbrach es mehr-
fach. Gegen 4.00 Uhr nachts löste sich dabei die  
Infusionsnadel. 

Der von der Mutter des Kindes herbeigerufene  
Pfleger sah jedoch keinen Handlungsbedarf. Gegen 
7.00 Uhr wurde der diensthabende Arzt darüber  
informiert, dass sich am Körper des Kindes unge-
wöhnliche Hautverfärbungen zeigten. Die Ärzte ver-
muteten das Vorliegen einer Hirnhautentzündung 
und begannen sofort mit einer Notfallversorgung. 
Eine Laboruntersuchung bestätigte den Verdacht – 
mit fatalen Folgen für das Kind. 

Der Junge, vertreten durch seine Eltern nahm, das 
ostfriesische Krankenhaus auf Zahlung eines Schmer-
zensgeldes in Höhe von 350.000 € und Schadenser-
satz in Anspruch. Er machte geltend, dass die Hirn-
hautentzündung grob fehlerhaft zu spät erkannt 
worden sei. Spätestens gegen 4.00 Uhr nachts habe 
Handlungsbedarf bestanden. Es hätte sofort ein Arzt 
hinzugerufen und eine Notfallbehandlung eingeleitet 
werden müssen. 

Bereits die Vorinstanz zeigte sich nach durchge-
führter Beweisaufnahme von einem groben Behand-
lungsfehler des Pflegers überzeugt. Dieser hätte in 
der Nacht bereits deswegen einen Arzt benachrichtigen 
müssen, weil sich die Infusionsnadel gelöst hatte 
und die Therapie dadurch unterbrochen worden 
war. Der jetzige Gesundheitszustand des Kindes sei 
auf die verzögerte Notfallversorgung zurückzu- 
führen. Diese Auffassung bestätigte auch das OLG.

Ausgleichszahlung bei Annullierung 
eines Fluges wegen unerwarteter
technischer Probleme

Hirnhautentzündung  
zu spät erkannt –  
Krankenhaus haftet
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Benutzung von Blitzer-Apps auf Smartphones

In seinem Beschluss vom 3.11.2015 hat das Ober-
landesgericht Celle die Rechtsbeschwerde eines 
Autofahrers verworfen, den das Amtsgericht zu einer 
Geldbuße von 75 € verurteilt hatte, weil er während 
der Fahrt ein Smartphone mit einer sogenannten 
Blitzer-App benutzt hatte. 

Das Gericht führte in seinem Beschluss aus, dass ein 
Smartphone ein technisches Gerät zur Anzeige von 
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Sinne der 

Straßenverkehrsordnung ist, falls darauf eine sog. 
Blitzer-App installiert ist. Mit Installation und Nutzung 
der Blitzer-App erhält das Smartphone über seine 
sonstigen Zwecke hinaus die zusätzliche Zweckbestim-
mung eines Blitzer-Warngerätes. Ohne Bedeutung ist, 
ob die Blitzer-App tatsächlich einwandfrei funktioniert. 
Entscheidend ist allein, dass das Smartphone vom  
Autofahrer zur Warnung vor Blitzern eingesetzt werden 
sollte. Und dieses ist laut Straßenverkehrsordnung 
nicht erlaubt.

Ein – auf vernünftige, nachvollziehbare Gründe ge-
stützter – Eigennutzungswunsch rechtfertigt die 
Kündigung des Mietverhältnisses nur dann, wenn er 
vom Vermieter auch ernsthaft verfolgt wird und be-
reits hinreichend bestimmt und konkretisiert ist. Eine 
bislang nur vage oder für einen späteren Zeitpunkt 
verfolgte Nutzungsabsicht rechtfertigt eine Eigenbe-
darfskündigung (noch) nicht.

Dieser Bundesgerichtshofsentscheidung vom 
23.9.2015 lag der folgende Sachverhalt zugrunde: 
Die Vermieterin – im Seniorenalter –  ist Eigentümerin 
eines Mehrfamilienhauses mit 15 Wohnungen. Mit 
Vertrag vom 28.1.1987 vermietete sie einem Mieter 
eine Dreizimmerwohnung im dritten Obergeschoss 
sowie mit weiterem Vertrag vom 18.3.1988 zusätz-
lich eine 21 qm große separate Mansardenwohnung, 
in der mittlerweile der erwachsene Sohn des Mieters 
wohnt. In dem Mietvertrag über die Mansarde ist u. 
a. vereinbart: „Das Mietverhältnis ist seitens der Ver-
mieterin nur gleichzeitig mit dem Mietverhältnis für 
die Wohnung im 3. OG links kündbar, wobei sich  
die Kündigungsfrist nach dem älteren Mietverhältnis 
richtet.“ Beide Mietverträge wurden durch die  
Vermieterin mit Schreiben vom 28.3.2012 zum 
30.6.2013 gekündigt. Zur Begründung ist im Kündi-
gungsschreiben ausgeführt, dass die Vermieterin in 

Eigennutzung – Kündigung des Mietverhältnisses

die Wohnung in der dritten Etage selbst einziehen 
wolle und die Mansarde – nach einem geplanten 
Umbau – als Teil einer für die Tochter vorgesehenen 
Maisonettewohnung benötigt würde.

Bereits das Amtsgericht hatte Zweifel an der Ernst-
haftigkeit des Umzugswunsches der Seniorin. Diese 
wurden damit begründet, dass sie bei ihrer persön-
lichen Anhörung den Eigenbedarf nur „zaghaft“ vor-
brachte. Ferner konnte sie auch nicht angeben, dass 
sie sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hatte, 
warum sie von mehreren Dreizimmerwohnungen in 
dem Anwesen die Wohnung der betroffenen Mieter 
als ihre künftige Wohnung auswählte. Daraus erga-
ben sich Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Nutzungs-
wunsches. Denn die Annahme, dass sich ein Vermie-
ter, der – wie hier – Eigentümer eines Hauses mit  
15 Wohnungen ist und bisher in einem Einfamilien-
haus wohnt, sich vor einem Umzug im Seniorenalter 
nicht im Einzelnen überlegt, welche Anforderungen 
er an den neuen Lebensmittelpunkt stellt und welche 
der ihm gehörenden Wohnungen nach Größe, Lage 
und Zuschnitt für seine eigenen Zwecke am besten 
geeignet ist, ist lebensfremd. Die Richter kamen zu 
dem Entschluss, dass die Kündigung unwirksam ist. 
Hier war der Nutzungswunsch zu vage und zu  
unbestimmt.
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Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 17.11.2015 kann die Vergabe öffentlicher  
Aufträge durch Gesetz davon abhängig gemacht 
werden, dass ein Mindestlohn gezahlt wird. Nach 
Meinung der Richter verstößt es nicht gegen das 
Unionsrecht, wenn ein Bieter, der es ablehnt, sich zur 
Zahlung des Mindestlohns an seine Beschäftigten zu 
verpflichten, vom Verfahren zur Vergabe eines Auf-
trags ausgeschlossen wird.

Im entschiedenen Fall schloss im Juli 2013 die Stadt 
Landau das deutsche Unternehmen RegioPost von 
der Beteiligung an einem Verfahren zur Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags über die Postdienstlei-
stungen der Stadt aus, weil sich dieses Unternehmen 
entgegen den Bestimmungen der Vergabebekannt-
machung auch nach Aufforderung nicht verpflichtet 
hatte, den Beschäftigten, die im Fall des Zuschlags 
zur Ausführung der Leistungen eingesetzt würden, 
einen Mindestlohn zu zahlen.

Mit der Entscheidung stellt der EuGH fest, dass Bieter 
und deren Nachunternehmer von der Beteiligung an 
einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auf-
trags ausgeschlossen werden können, wenn sie sich 
weigern, sich durch eine schriftliche, ihrem Angebot 
beizufügende Erklärung zu verpflichten, den Beschäf-
tigten, die zur Ausführung der Leistungen eingesetzt 
werden sollen, einen im Vorhinein festgelegten Min-
destlohn zu zahlen.

Ein Verkehrsteilnehmer, der innerhalb eines Zeit-
raums von weniger als 3 Jahren 5 „einfachere“  
Verkehrsverstöße mit einem (zumindest abstrakten) 
Gefährdungspotenzial für Dritte begeht, kann mit 
einem einmonatigen Fahrverbot belegt werden. Zu 
diesem Entschluss kamen die Richter des Oberlan-
desgerichts Hamm am 17.9.2015.

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zu-
grunde: Der Betroffene nutzte bei einer Fahrt mit 
seinem Pkw im September 2014 verbotswidrig sein 
Handy. Für diesen Verstoß wurde er mit einer Geld-
buße von 100 € und einem einmonatigen Fahrver-
bot belegt. Bereits im Januar 2012 und im März 
2014 hatte er sog. „Handyverstöße“ begangen, die 
mit Bußgeldern geahndet worden waren. In der Zeit 
zwischen diesen beiden Taten überschritt er die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit innerorts in zwei Fäl-
len um jeweils 22 km/h. Die Geschwindigkeitsverstö-
ße wurden ebenfalls mit Bußgeldern geahndet.

Gegen den Betroffenen ist zu Recht neben der Geld-
buße auch ein Fahrverbot verhängt worden, so das 
OLG Hamm. Er habe seine Pflichten als Kraftfahr-
zeugführer beharrlich verletzt. Beharrliche Pflichtver-
letzungen lägen vor, wenn ein Verkehrsteilnehmer 
durch die wiederholte Verletzung von Rechtsvor-
schriften erkennen lasse, dass es ihm an der für die 
Teilnahme am Straßenverkehr erforderlichen recht-
streuen Gesinnung und der notwendigen Einsicht in 
zuvor begangenes Unrecht fehlt. Insoweit kommt es 
auf die Zahl der Vorverstöße, ihren zeitlichen Ab-
stand und auch ihren Schweregrad an. Dabei kann 
neben gravierenden Rechtsverstößen auch aus einer 
Vielzahl kleinerer Rechtsverstöße auf eine mangelnde 
Rechtstreue zu schließen sein, wenn ein innerer  
Zusammenhang im Sinne einer Unrechtskontinuität 
zwischen den Zuwiderhandlungen besteht. 

Zahlung des Mindestlohns bei Ver-
gabe öffentlicher Aufträge

Mehrere einfache Verkehrs-
verstöße können ein Fahr-
verbot rechtfertigen
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Keine abschlagsfreie Rente mit 63 für Bestandsrentner

Rentner, die zum Stichtag der Einführung der neuen 
abschlagsfreien Rente mit 63 Jahren für besonders 
langjährig Versicherte am 1.7.2014 bereits eine Alters-
rente mit Abschlägen bezogen, können nicht in die 
neue abschlagsfreie Rente wechseln.  

In dem vom Landessozialgericht Rheinland-Pfalz 
entschiedenen Fall bezog ein Mann ab dem 1.1.2013 
eine Altersrente nach Altersteilzeitarbeit mit Abschlä-
gen aufgrund des Rentenbeginns vor Erreichen der 

Regelaltersgrenze. Im Juli 2014 beantragte er einen 
Wechsel in die neu eingeführte abschlagsfreie Rente 
mit 63 Jahren für besonders langjährig Versicherte, 
weil er die Voraussetzungen erfülle. Dies lehnte der 
Rentenversicherungsträger ab, weil ein solcher Wech-
sel gesetzlich ausgeschlossen ist. Die Richter gaben 
dem Rentenversicherungsträger recht.

Ein Schulabsolvent bewarb sich im Frühjahr 2013 bei 
einem Unternehmen um eine Ausbildung zum Kauf-
mann im Einzelhandel. Das Unternehmen versprach 
ihm die Aufnahme der Ausbildung zum 1.8.2013.  
Zur Überbrückung schlossen beide einen „Praktikanten-
vertrag“ mit einer Laufzeit bis zum 31.7.2013.

Nach dem gesonderten Berufsausbildungsvertrag  
begann anschließend die Ausbildung mit einer Probe-
zeit von 3 Monaten. Mit Schreiben vom 29.10.2013, 
welches dem Auszubildenden (Azubi) am gleichen Tag 
zuging, kündigte der Arbeitgeber das Berufsausbil-
dungsverhältnis zum 29.10.2013. 

Der Azubi hielt die Kündigung für unwirksam, da sie 
erst nach Ablauf der Probezeit erklärt wurde. Das dem 
Berufsausbildungsverhältnis vorausgegangene Prakti-
kum war auf die Probezeit anzurechnen, da sich das 
Unternehmen bereits während des Praktikums ein 

Keine Anrechnung eines vorausgegangenen Praktikums  
auf die Probezeit im 	Berufsausbildungsverhältnis

vollständiges Bild über ihn machen konnte, argumen-
tierte der Azubi.

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Berufs-
ausbildungsverhältnis während der Probezeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden 
konnte. Das Berufsbildungsgesetz schreibt zwingend 
vor, dass ein Berufsausbildungsverhältnis mit einer  
Probezeit beginnt. Beide Vertragspartner sollen damit 
ausreichend Gelegenheit haben, die für die Ausbil-
dung im konkreten Ausbildungsberuf wesentlichen 
Umstände eingehend zu prüfen. Dies ist nur unter den 
Bedingungen des Berufsausbildungsverhältnisses mit 
seinen spezifischen Pflichten möglich. Die Dauer eines 
vorausgegangenen Praktikums ist deshalb nicht auf 
die Probezeit in einem folgenden Berufsausbildungs-
verhältnis anzurechnen. Auf den Inhalt und die Zielset-
zung des Praktikums kommt es nicht an.


